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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Befestigen eines Mikrochips auf einem Substrat

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einem
Verfahren zum Befestigen eines Mikrochips (300) auf einem
Substrat (10) mit einem ersten Kleber (100). Der Kern der
Erfindung besteht darin, dass ein zweiter Kleber (200) auf
den ersten Kleber (100) und/oder eine Substratfläche (11)
des Substrats (10) aufgetragen wird, bevor der Mikrochip an
die Substratfläche (11) gepresst wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zum Befestigen eines Mikrochips auf einem Substrat
mit einem ersten Kleber.

[0002] Stressempfindliche Chips werden im Stand
der Technik aufgebaut, indem zuerst Kleber in ei-
nem definierten Muster (Punkt, X oder Linien) auf das
entsprechende Substrat dispenst wird. Anschließend
wird der Chip durch eine Standard Die-Attach Ma-
schine vom Sägetape abgepickt, gegebenenfalls jus-
tiert und definiert in den vorher dispensten Kleber ge-
drückt. Eine anschließende Temperaturbehandlung
oder UV-Behandlung härtet den Kleber aus und er-
möglicht die Weiterverarbeitung. Das Dispensen des
Klebers erfolgt entweder Druck-Zeit kontrolliert oder
volumetrisch kontrolliert. Das Absetzen des Chips in
den Kleber erfolgt entweder Höhen- oder/und Kraft-
kontrolliert. Es sind verschiedene mögliche Kombina-
tionen aus den genannten Optionen bekannt und im
Einsatz. Je nach gewählter Methode erhält man ei-
ne definierte resultierende Kleberdicke (engl. Bond
Line Thickness; BLT) mit einer zugehörigen Prozess-
Streuung. In der massenhaften Fertigung passieren
jedoch immer wieder Abweichungen vom ideal einge-
stellten Prozess, die u.U. in einer viel zu geringen BLT
resultieren. Stressempfindliche Halbleiterchips kön-
nen dadurch in Ihrer Funktionalität negativ beeinflusst
werden und zu Ausfallteilen führen.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, die minimale
BLT unter allen Umständen auch in der Massenferti-
gung und somit die uneingeschränkte Funktionalität
des entsprechenden Bauteils zu gewährleisten.

Vorteile der Erfindung

[0004] Die Erfindung geht aus von einem Verfah-
ren zum Befestigen eines Mikrochips auf einem Sub-
strat mit einem ersten Kleber. Der Kern der Erfin-
dung besteht darin, dass ein zweiter Kleber auf den
ersten Kleber und/oder eine Substratfläche des Sub-
strats aufgetragen wird, bevor der Mikrochip an die
Substratfläche gepresst wird. Vorteilhaft wird durch
das Auftragen zweier Kleber eine minimale Kleber-
schichtdicke gewährleistet. Vorteilhaft können hier-
durch insbesondere stressempfindliche Mikrochips,
wie beispielsweise mikromechanische Bauelemen-
te (MEMS), mit hinreichender Stressentkopplung auf
dem Substrat befestigt werden.

[0005] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass nach dem Auftragen des ersten Kle-
bers und vor dem Auftragen des zweiten Klebers der
erste Kleber ausgehärtet wird. Vorteilhaft wird hier-

durch eine minimale Kleberschichtdicke, bzw. ein mi-
nimaler Abstand des Mikrochips zum Substrat defi-
niert, der auch bei Anpressen des Mikrochips an das
Substrat mit relativ großen Kräften nicht unterschrit-
ten wird.

[0006] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber gleich dem zwei-
ten Kleber ist. Vorteilhaft muss hierdurch im Herstel-
lungsprozess nur ein Kleber verarbeitet werden.

[0007] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber ungleich dem zweiten
Kleber ist. Vorteilhaft kann durch Teilen der Kleber-
aufgaben in zwei Teile, nämlich Gewährleisten einer
minimalen Kleberschichtdicke und Herstellen einer
gleichermaßen festen wie elastischen Klebeverbin-
dung der jeweils bestgeeignete Kleber gewählt wer-
den. Vorteilhaft kann beispielsweise ein schnellhär-
tender erster Kleber gewählt werden, um die Gesamt-
zeit zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens möglichst gering zu halten.

[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber und/oder der zweite
Kleber unstrukturiert aufgetragen wird. Ein unstruktu-
riertes Auftragen des Klebers erfordert keinen beson-
deren Aufwand beim Auftragen des Klebers auf der
Substratseite oder beim lagerichtigen Platzieren des
Mikrochips.

[0009] Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass der erste Kleber und/oder
der zweite Kleber strukturiert, insbesondere in Form
einer oder mehrerer Kleberraupen oder auch eines
oder mehrerer Klebepunkte, aufgetragen wird. Vor-
teilhaft kann hierdurch der jeweilige Kleber gezielt an
der gewünschten Stelle aufgetragen werden. Vorteil-
haft kann insbesondere beim Auftragen von Klebe-
punkten eine gleichmäßige kontrollierbare Kleberdi-
cke über alle Klebepunkte erzielt werden.

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber mit einer ersten Kle-
berdicke aufgetragen wird und der zweite Kleber mit
einer zweiten Kleberdicke aufgetragen wird, wobei
die erste Kleberdicke gleich der zweiten Kleberdicke
ist.

[0011] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber mit einer ersten Kle-
berdicke aufgetragen wird und der zweite Kleber mit
einer zweiten Kleberdicke aufgetragen wird, wobei
die erste Kleberdicke ungleich der zweiten Kleberdi-
cke ist; insbesondere die erste Kleberdicke kleiner als
die zweite Kleberdicke ist. Vorteilhaft kann hierdurch
beim Anpressen der Mikrochip in das Bett des Kle-
bers mit der größeren Kleberdicke gepresst werden,
bis der Kontakt des Mikrochips mit dem Kleber mit der
kleineren Kleberdicke die minimale Kleberschichtdi-
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cke gewährleistet. Besonders vorteilhaft ist dabei die
erste Kleberdicke kleiner als die zweite Kleberdicke
und der erste Kleber bereits ausgehärtet.

[0012] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der erste Kleber auf der Substratflä-
che mit einer ersten Ausdehnung parallel zur Sub-
stratfläche aufgetragen wird, wobei die erste Aus-
dehnung größer ist als eine zweite Ausdehnung des
Mikrochips. Vorteilhaft wird hierdurch der Aufwand
für das genaue Platzieren des Mikrochips verringert,
denn auch bei Abweichungen innerhalb der ersten
Ausdehnung kann der Mikrochip auf dem ersten Kle-
ber platziert werden und hat in seiner gesamten zwei-
ten Ausdehnung Kontakt mit dem ersten Kleber. Hier-
durch wird ein Verkanten des Mikrochips gegenüber
dem Substrat und ein Unterschreiten der minimalen
Kleberdicke verhindert.

[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die Aufgabe derart gelöst, dass durch das
Dispensen und Aushärten zweier Kleberaupen eines
ersten Klebers, mit definierter Dicke und Länge ei-
ne minimale BLT gewährleistet wird. Danach wird die
endgültige Soll-BLT mit ihrer zugehörigen Prozess-
Streuung wird durch einen weiteren Dispens-Schritt
mit einem zweiten Kleber entsprechend dem SdT ein-
gestellt. Vorteilhaft wird durch die einfache zusätzli-
che Maßnahme einen zusätzlichen ersten Kleber auf-
zubringen das Risiko von Feldausfällen bei solchen
stressempfindlichen Bauteilen weitestgehend ausge-
schlossen.

Zeichnung

[0014] Fig. 1A–D zeigt ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren zum Befestigen eines Mikrochips auf einem
Substrat.

Ausführungsbeispiel

[0015] Fig. 1A–D zeigt ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren zum Befestigen eines Mikrochips auf einem
Substrat.

[0016] Fig. 1A zeigt das Bereitstellen eines Sub-
strats 10 mit einer Substratfläche 11 in einem Verfah-
rensschritt (A).

[0017] Fig. 1B zeigt das Aufbringen eines ersten Kle-
bers 100 auf die Substratfläche 11 in einem Verfah-
rensschritt (B). Der erste Kleber 100 wird durch Dis-
pensen strukturiert in Form von sogenannten Kleber-
raupen aufgebracht. Der erste Kleber 100 weist eine
erste Kleberdicke 110 auf.
Anschließend wird der erste Kleber 100 ausgehärtet
(nicht dargestellt).

[0018] Fig. 1C zeigt das Aufbringen eines zweiten
Klebers 200 auf die Substratfläche 11 in einem Ver-

fahrensschritt (C). Der zweite Kleber 200 wird eben-
falls durch Dispensen strukturiert in Form von Kleber-
raupen aufgebracht. Der zweite Kleber 200 weist ei-
ne zweite Kleberdicke 210 auf, welche größer ist als
die erste Kleberdicke 110.

[0019] In einer alternativen Ausführung wird der
zweite Kleber 200 nicht nur auf die Substratfläche 11
selbst, sondern auch auf den ersten Kleber 100 auf-
gebracht. Die Kleberraupen des ersten Klebers 100
und des zweiten Klebers 200 überkreuzen sich also
in bestimmten Bereichen.

[0020] Fig. 1D zeigt das Anpressen eines Mikro-
chips 300 an die Substratfläche 11 in einem Verfah-
rensschritt (D). Der Abstand des Mikrochips 300 zur
Substratfläche 11 wird durch die minimale Kleberdi-
cke bestimmt. Die minimale Kleberdicke ist in diesem
Ausführungsbeispiel durch die erste Kleberdicke 110
des ersten Klebers 100 bestimmt, der bereits ausge-
härtet ist. Der Mikrochip 300 wird daher beim Anpres-
sen in den zweiten Kleber 200 gedrückt oder einge-
bettet, bis er im wesentlichen auf dem ersten Kleber
100 aufliegt. Selbst im Extremfall, wie rechts in der
Fig. 1D gezeigt, bei dem durch zu hohen Anpress-
druck im Schritt (D) der zweite Kleber 200 fast voll-
ständig unter dem Mikrochip 300 verdrängt wird, ist
eine minimale BLT durch die erste Kleberdicke 110
gewährleistet.

[0021] Bei der beschriebenen Lösung handelt es
sich also um einen zusätzlichen Dispens- und Aus-
härteschritt, der vor dem eigentlichen Dispensen und
Die-Attach durchgeführt wird. Dabei wird entspre-
chend Chipgröße, Chipposition und gewünschter mi-
nimaler BLT ein Muster aus einer oder mehreren Kle-
beraupen des ersten Klebers 100 mit entsprechen-
der Raupen-Dicke und -Länge auf das Substrat 10
dispenst. Die Raupendicke nach Ausheizen bestimmt
dann die minimal mögliche BLT. Vorzugsweise be-
ginnen und enden die Kleberaupen nicht innerhalb
der Chipgrundfläche (plus Platzierungstoleranzen),
um durch die schlecht definierten Enden keinen Tilt
zu verursachen. Im Anschluss daran wird wie bis-
her die gewünschte Klebermenge im entsprechen-
den Muster dispenst, der Chip hineingedrückt und an-
schließend ausgehärtet.

[0022] Bei dem in der Fig. 1A–D beschriebenen er-
findungsgemäßen Herstellungsverfahren handelt es
sich nur um ein mögliches Ausführungsbeispiel. An-
zahl und Form der Kleberaupen des ersten Klebers
100 ist variabel je nach Applikation zu optimieren.
Ebenso kann der zweite Kleber 200 (Chip-Kleber)
auch über die Kleberaupen des ersten Klebers 100
hinwegdispenst werden. Alternativ ist es außerdem
möglich, den ersten Kleber 100 oder auch den zwei-
ten Kleber 200 in Form von einem oder mehreren Kle-
bepunkten strukturiert aufzutragen.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Befestigen eines Mikrochips auf
einem Substrat mit den Verfahrensschritten:
(A) Bereitstellen eines Substrats (10) mit einer Sub-
stratfläche (11);
(B) Auftragen eines ersten Klebers (100) auf die Sub-
stratfläche (11);
(C) Auftragen eines zweiten Klebers (200) auf den
ersten Kleber (100) und/oder die Substratfläche (11);
(D) Anpressen eines Mikrochips (300) in Richtung der
Substratfläche (11) bis zum Kontakt des Mikrochips
(300) mit wenigstens dem ersten Kleber (100) und/
oder dem zweiten Kleber (200).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Schritt (B) und vor dem
Schritt (C) der erste Kleber (100) ausgehärtet wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) gleich dem
zweiten Kleber (200) ist.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) ungleich dem
zweiten Kleber (200) ist.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) und/oder der
zweite Kleber (200) unstrukturiert aufgetragen wird.

6.     Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Kleber (100) und/oder
der zweite Kleber (200) strukturiert, insbesondere in
Form wenigstens einer Kleberraupe und/oder we-
nigstens eines Klebepunktes, aufgetragen wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) mit einer ers-
ten Kleberdicke (110) aufgetragen wird und der zwei-
te Kleber (200) mit einer zweiten Kleberdicke (210)
aufgetragen wird, wobei die erste Kleberdicke (110)
gleich der zweiten Kleberdicke (210) ist.

8.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) mit einer ers-
ten Kleberdicke (110) aufgetragen wird und der zwei-
te Kleber (200) mit einer zweiten Kleberdicke (210)
aufgetragen wird, wobei die erste Kleberdicke (110)
ungleich der zweiten Kleberdicke (210) ist; insbeson-
dere die erste Kleberdicke (110) kleiner als die zweite
Kleberdicke (210) ist.

9.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kleber (100) auf der Sub-
stratfläche (11) mit einer ersten Ausdehnung (111)
parallel zur Substratfläche (11) aufgetragen wird, wo-

bei die erste Ausdehnung (111) größer ist als eine
zweite Ausdehnung (311) des Mikrochips (300).

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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